


Musikschule Fohnsdorf 

Wollen Sie diese Förderung vom Land erhalten, kreuzen Sie bitte das untenstehende Feld an und beachten Sie die daran geknüpften 

datenschutzrechtlichen Konsequenzen: 

 Ich stimme einer allfälligen Musikschülerinnenförderung für das Unterrichtsjahr 2025/26 (für mich/ für mein Kind) zu. 

Datenschutzrechtliche Information des Förderungsgebers 

1. Das Land Steiermark ist ermächtigt, personenbezogene Daten des Förderungsnehmers/der Förderungsnehmerin (sowie der 

Erziehungsberechtigten) gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b Datenschutz-Grundverordnung für Zwecke der Abwicklung der Förderung. für Kontrollzwecke und 

für allfällige Rückforderungen automationsunterstützt zu verarbeiten. Die erforderlichen Daten (insbesondere Personalien und Stammdaten der 

Schülerinnen und Erziehungsberechtigten, Unterrichtsdaten, Daten zum Schulverlauf und Schulerfolg) werden vom Musikschulerhalter an das Land 

Steiermark übermittelt. 

1. Die gemäß Z 1 verarbeiteten Daten werden in Anlehnung an die steuerrechtlichen Vorgaben sieben Jahre gespeichert. 

2. Übermittlungen von Daten können stattfinden: an den Landesrechnungshof zu Kontrollzwecken, an Gerichte wegen Rückforderungen, an den 

Landtag in Berichten über die Förderungsvergabe. 

3. Darüber hinaus können Angaben zu der Förderungsnehmerin/dem Förderungsnehmer, der Förderungsgegenstand, die Art und die Höhe der 

Förderungsmittel, die Zuordnung zum Leistungsangebot sowie Angaben über die Zahlungen (§ 25 Abs. 1 Z. 1 bis 4, 6 und 7 TDBG) an den 

Bundesminister für Finanzen zum Zweck der Verarbeitung in der Transparenzdatenbank übermittelt werden. 

4. Der Förderungswerber/Die Förderungswerberin nimmt zur Kenntnis, dass auf der Datenschutz-Informationsseite des Förderungsgebers 

(https://datenschutz.stmk.gv.at) alle relevanten Informationen insbesondere zu folgenden ihn/sie betreffenden Punkten veröffentlicht sind:  

- zu den ihm/ihr zustehenden Rechten auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Widerspr uch sowie auf 

Datenübertragbarkeit; 

- zum dem ihm/ihr zustehenden Beschwerderecht bei der Österreichischen Datenschutzbehörde;  

- zum Verantwortlichen der Verarbeitung und zum Datenschutzbeauftragten. 

 Ich nehme die Schulordnung der Musikschule Fohnsdorf (laut Aushang im Schaukasten) und die Hausordnungen 

der jeweiligen Unterrichtsorte, sowie die Aufsichtspflicht über mein Kind während der Schulveranstaltungen (z.B. 

Auftritte) zur Kenntnis. 

 Einwilligung betreffend Art. 7-DSGV0 (Vollständige Information unter www.dsb.gv.at) 
Ich bin damit einverstanden, dass die mittels dieses Formulars übermittelten personenbezogenen Daten ausschließlich für schulische und organisatorische Zwecke verarbeitet 
werden. Diese Daten (sowie Beurteilungen von Prüfungen und Unterrichtsfächern) werden an das Land Steiermark, die Gemeinde Fohnsdorf, meine Wohnsitzgemeinde und ggf. 
an den Bezirksblasmusikverband Judenburg zur Durchführung der Leistungsabzeichenprüfungen, sowie dem Elternverein der Musikschule Fohnsdorf zu organisatorischen 
Zwecken weitergeleitet. 

 Ich gebe ❑ die Einwilligung, ❑ die Einwilligung nicht (bitte Zutreffendes ankreuzen), 
dass Fotos und Namen von meinem Kind zum Zwecke der Berichterstattung und Schuldokumentation veröffentlicht werden dürfen. Ich habe jederzeit das 
Recht, diese Einwilligung schriftlich zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Bearbeitung nicht berührt. 

Bis zum Beschluss des Gemeinderates kann eine Anmeldung nur unter Vorbehalt erfolgen. 

Ich nehme zu Kenntnis, dass die Anmeldung für das gesamte Schuljahr 2025/26 gilt. 

Name Musikschülerin ...........................................................................................................................................................   

Geburtsdatum ...................................................................... Sozialversicherungs-Nummer.. ..............................................   

Datum, Unterschrift des Erziehungsberechtigten……………………………………………………………………………………….. 

Bestätigung der Wohnsitzgemeinde für alle auswärtigen Schülerinnen (die ihren Hauptwohnsitz nicht in 

der Gemeinde Fohnsdorf haben, ausgenommen Gemeinde St.Peter/Jdb. und Gemeinde Pöls-

Oberkurzheim) 

Die bestätigende Wohnsitzgemeinde übernimmt den jeweils gült igen Gemeindebeitrag (lt .  Beschluss) und  den 

Sachkostenaufwand sowie all fäll ige Fahrtkosten für Lehrer (dislozierter Unterr icht). Ich nehme zur Kenntnis, dass ohne 

Bestätigung der Wohnsitzgemeinde eine Aufnahme nur dann erfolgen kann, wenn der Gemeindebeit rag vom Musikschüler oder 

dessen Erziehungsberechtigten selbst übernommen wird.  

Ort, Datum Stempel & Unterschrift der Wohnsitzgemeinde 

Abbuchungsauftrag (optional) (Nur vom Einzahler/Erziehungsberechtigten auszufüllen)  

Daten des Auftraggebers:                                                                   Hiermit ermächtige ich Sie unwiderruflich, die von mir zu 
entrichteten Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines 

Name…………………………………………………………………        Kontos mittels Lastschrift zu den gesetzlichen Fälligkeiten 
einzuziehen. 

Anschrift……………. 

IBAN 

BIC*  

   
Zahlungsempfänger: 

Gemeinde Fohnsdorf, Hauptplatz 3, 8753 Fohnsdorf, 

Bankverbindung: UniCredit Bank Austria, IBAN: AT95 

1200 0004 8199 9902, BIC: BKAUATVVVV    

    
 

https://datenschutz.stmk.gv.at/
http://www.dsb.gv.at/

